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Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Tierärztegesetz 
geändert wird 

Wien, 29. September 1992 
Bucek/Bu 
Klappe 89 994 

An die 
Parlamentsdirektion 

Parlament 
1017 Wien 

720/919/92 

Unter Bezugnahme auf den mit Note vom 22. Juli 1992, 

Zahl 39.004/15-III/10/92 Bundesministerium für Gesundheit, 

Sport und Konsumentenschutz übermittelten Entwurf eines 

Bundesgesetzes, mit dem das Tierärztegesetz geändert wird, 

beehrt sich der österreichische Städtebund, anbei 25 Aus­

fertigungen seiner Stellungnahme zu übersenden. 

Beilagen J"'. "1 (1 
_~\ \;C 
'~~C~/,~· 

(Dr. Friedrich Slovak) 
Senatsrat 
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2065 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Tierärztegesetz 
geändert wird 

An das 
Bundesministerium 

Wien, 29. September 1992 
Bucek/Bu 
Klappe 89 994 
720/919/92 

für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 

Radetzkystraße 2 
1031 Wien 

Zu dem zur Begutachtung ausgesandten Gesetzesentwurf werden 

vom österreichischen Städtebund keine Einwendungen grundsätz­

licher Natur vorgebracht. Zu folgenden Passagen wird jedoch 

bemerkt: 

Zu § 14 a Abs. 1: 

Da jeder Tierarzt alle tierärztlichen Tätigkeiten auch dann 

ausüben kann, wenn er den Titel "Fachtierarzt" nicht führen 

darf, ist der vorteil und der Sinn eines "Fachtierarztes" 

nicht zu erkennen. 

Zu § 14 d Abs. 1: 

Gern. Z. 2 ist dem Antrag auf Zulassung zur Fachtierarzt­

prüfung die Promotionsurkunde anzuschließen. Dies hat zur 

Folge, daß nur promovierte Tierärzte den Titel "Fachtierarzt" 

erlangen können. 

Dadurch werden Klassenunterschiede zwischen Tierärzten mit 

Doktorat und Tierärzten mit Diplom geschaffen, was die Frage 

nach sich zieht, ob dies vom Gesetzgeber auch tatsächlich so 

gewünscht wird. 
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25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden gleichzeitig 
der Parlamentsdirektion übermittelt. 

f)~~~/ 
(Dkfm. Dr. Erich Pramböck) 

Generalsekretär 
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